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§ 35. Liberalismus und Reaktion (1548—^1587)

auf, daß viele von ihnen außerhalb der Vorstadt Häuser erworben
und sich als Händler und Schankwirte um die bestehenden Vorschrif¬
ten nicht gekümmert hätten, die in Umgehung des Gesetzes erwor¬
benen Häuser wieder zu verkaufen und die vom Stadtrat festgesetzten
Handelsbeschränkungen strengstens einzuhalten.

In gemächlicherer Weise als in den polnischen Kronlanden verlief
das jüdische Leben in den zu immer größerer Bedeutung sich em¬
porschwingenden Gemeinden Litauens: in Brest, Grodno, Pinsk und
anderen Städten. Die jüdische Bevölkerung stand hier mit der christ¬
lichen Nachbarschaft, die von dem im Westen herrschenden Juden¬
haß noch nicht in dem Maße infiziert war, wie das Bürgertum in
den polnischen Großstädten, auf einem viel freundschaftlicheren
Fuße. Auch König Sigismund I. ließ seinen jüdischen Untertanen in
Litauen, wo ihm seine Jurisdiktion von den Panen nicht streitig ge¬
macht wurde, seine landesväterliche Fürsorge in viel weitergehendem
Maße angedeihen. Im Jahre i533 erging von Wilna aus an alle
litauischenWojwoden (Gouverneure), Starosten (Vizegouverneure, Be¬
zirksvögte) und Stadtmagistrate ein königliches Dekret, in dem ihnen
die Aufrechterhaltung der altverbrieften, den Juden zur Erleichte¬
rung ihrer schweren Steuerbürden verliehenen Rechte und „Frei¬
heiten“ zur strengsten Pflicht gemacht wurde: „Würden doch die
Juden—so hieß es im Dekret—unter der ihnen aufgebürdeten Last
vollends zusammenbrechen, wenn man ihnen nicht in ihrem Tun und
Lassen Gerechtigkeit widerfahren lassen wollte“.

§ 35. Der Widerstreit zwischen Liberalismus und Reaktion unter
Sigismund August und Stephan Bathory (1548—1587)

Der Nachfolger Sigismunds I., der hochgebildete und bis zu einem
gewissen Grade auch freidenkende König Sigismund II. August
(1548—1572), brachte den Juden die gleiche Duldsamkeit entgegen,
die zunächst a;uch für sein Verhalten den „Neugläubigen“, d. h. den
Anhängern der Reformation gegenüber maßgebend war. Im ersten
Jahre seiner Regierung bestätigte er auf Ansuchen der Juden von
Großpolen auf dem Reichstag zu Petrikau das alte, von libera¬
lem Geiste erfüllte Statut Kasimirs IV. (Band V, § 64), um im
gleichen Jahre auch noch speziell der jüdischen Gemeinde von Kra¬
kau einen besonders huldreichen Freibrief zu verleihen. In der Ein¬
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